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Gemeindevorstandssitzung vom 23. Juli 2024 

 
 
 
Anwesend: 
 

Högger Daniel, Gemeindepräsident (Vorsitz) 
Carnot René, Vizepräsident 
Wimmer Daniela, Vorstandsmitglied 
 

 
 
 
Künstliche Lawinenauslösung (KLA) Samnaun 2024, Anschaffung 
von 24er-Magazine für 2 Sprengmasten am Piz Ot 

 
Für das Jahr 2024 sind im Zusammenhang mit der künstlichen Lawinenauslösung mittels 
Sprengmasten im Rahmen des Sammelprojektes Instandsetzung Schutzbauten (SIS) vom 
Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) folgende Anpassungen vorgesehen: 
 
Piz Ot 
Für 2 bestehende Sprengmasten sollen statt den bestehenden Magazinen mit je 12 
Sprengladungen neue Magazine mit je 24 Sprengladungen verwendet werden. Durch die 
doppelte Kapazität kann auch bei einer längeren Schlechtwetterperiode ohne Möglichkeit 
zur Nachladung eine Lawinenbewirtschaftung gewährleistet werden. 
 
Val Motnaida 
1 Sprengmast verschieben zur Verbesserung des Wirkungsgrads, allenfalls Rückbau des 
bisherigen Betonfundaments 
 
Der Gemeindevorstand hat bereits an der Sitzung vom 16. Juli 2024 den Auftrag für die 
Baumeisterarbeiten im Zusammenhang mit dem Versetzen eines Lawinensprengmastens 
im Val Mutnaida für CHF 60'000.00 (Kostendach) an die Crestageo AG vergeben. 
 
Mittlerweile hat das AWN auch ein Angebot für die Anschaffung der beiden 24-Magazine 
für Sprengmasten am Piz Ot eingeholt. 
 
Die Firma Wyssen Avalanche Control AG offeriert die beiden 24-Magazine inklusive einer 
Wetterstation für CHF 237'192.90.  
 
Das AWN beantragt dem Gemeindevorstand, den entsprechenden Auftrag zu vergeben. 
 
Der Gemeindevorstand hat die vorliegenden Unterlagen geprüft. 
 
Er beantragt dem Gemeinderat, der Anschaffung von neuen Magazinen mit je 24 Spreng-
ladungen für zwei Lawinensprengmasten inkl. 1 Wetterstation am Piz Ot mit Kosten von 
total CHF 237'192.90 zuzustimmen und bei der Stimmbevölkerung die entsprechende Kre-
ditfreigabe zu beantragen. 
 
Die Stimmbevölkerung soll anlässlich der Abstimmung vom 22. September 2024 über die 
Kreditfreigabe befinden. 
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Unter Vorbehalt der Kreditfreigabe durch den Souverän vergibt der Gemeindevorstand 
den Auftrag für die Lieferung von 2 Stück 24-Magazinen für 2 bestehende Sprengmasten 
am Piz Ot (inkl. Wetterstation) für CHF 237'192.90 an die Firma Wyssen Avalanche Con-
trol AG. 
 
 
Lawinensprengmasten Munschuns, Mitteilung Amt für Wald und Na-
turgefahren (AWN) 

 
Nachdem die Lawinensprengmasten im Gebiet Munschuns nicht im Rahmen eines SIS-
Projektes realisiert werden können, der Gemeindevorstand jedoch von der Wichtigkeit die-
ses Projektes überzeugt ist, hat er an der Sitzung vom 19. Juni 2024 beschlossen, die 
geplante Massnahme über ein forstliches Einzelprojekt umzusetzen. Mit Datum vom 
25. Juni 2024 erteilte er dem Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) einen entsprechen-
den Projektierungsauftrag. 
 
Mit Schreiben vom 18. Juli 2024 bestätigt das AWN den Auftrag und informiert über das 
weitere Vorgehen wie folgt: 
 
Aufgrund des Projektierungsauftrages wird das AWN die Eckpfeiler des Projektes im Rah-
men eines internen Projektantrags prüfen. Der Entscheid wird der Gemeinde mitgeteilt. 
Fällt dieser positiv aus, folgt wahrscheinlich direkt ein Bauprojekt für die neu geplanten 
Sprengmasten, alternativ müsste allenfalls eine Vorstudie vorgeschaltet werden. Ist erste-
res der Fall, könnte eine Realisierung im Sommer/Herbst 2025 aus heutiger Sicht möglich 
sein. Insofern empfiehlt das AWN die Berücksichtigung der potenziellen Investition im Ge-
meindebudget 2025 zu berücksichtigen. 
 
Der Gemeindevorstand nimmt die Informationen vom AWN zur Kenntnis. 
 
 
Anfrage Trudy Kleinstein betr. Miete Kurslokale Sommer 2025 

 
Trudy Kleinstein teilt mit E-Mail vom 19. Juli 2024 mit, dass sie die Sommerseminare für 
2025 plant und in diesem Zusammenhang wieder wie folgt die Lokalitäten anfragen 
möchte: 
 
Vereinslokal 
 

30. Juni 2025 – 4. Juli 2025 
 
Festsaal 
 

14. Juli 2025 – 18. Juli 2025 und 
4. August 2025 – 8. August 2025 
 
Der Gemeindevorstand beschliesst, Frau Trudy Kleinstein die Räumlichkeiten für die im 
Sommer 2025 geplanten Kurse wie folgt zu vermieten: 
 
Vereinslokal im Gemeindehaus Samnaun-Compatsch 
 

 30. Juni 2025 – 4. Juli 2025 
 
Die Grundpauschale inkl. dem 1. Tag beträgt CHF 300.00, für jeden weiteren Tag wird 
eine Gebühr von CHF 40.00 verrechnet. 
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Festsaal im Schulhaus Samnaun-Compatsch 
 

 14. Juli 2025 – 18. Juli 2025 und 
 4. August 2025 – 8. August 2025 

 
Die Grundpauschale inkl. dem 1. Tag beträgt CHF 500.00, für jeden weiteren Tag wird 
eine Gebühr von CHF 50.00 verrechnet. 
 
Für die Reinigung der Räumlichkeiten ist Trudy Kleinstein selbst verantwortlich. 
 
Änderungen an der Reservierung sind mit der Gemeinde abzusprechen. 
 
 
Anfrage Drogerie Samnaun betr. Lokal für Kundenvortrag 

 
Mit E-Mail vom 17. Juli 2024 teilt die Drogerie Samnaun mit, dass sie wie auch schon die 
letzten Jahre im Herbst einen Vortrag für ihre Kunden zum Thema Gesundheit plant. In 
den letzten Jahren hätten sie vom Sponsoring der Gemeinde profitieren können, da diese 
die entsprechende Räumlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt habe.  
 
Der Vortrag ist für 1. Oktober 2024 von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr geplant. Die Drogerie 
Samnaun fragt an, ob die Gemeinde wiederum das Vereinslokal im Gemeindehaus zur 
Verfügung stellen kann.  
 
Der Gemeindevorstand hat die Anfrage geprüft. 
 
Er beschliesst, das Vereinslokal für den Vortrag der Drogerie Samnaun kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen.  
 
 
Unwetterschaden vom 11. Juli 2024 

 
Bei einem Unwetter am 11. Juli 2024 wurde oberhalb der Truo Brücke die Meteorwasser-
leitung der Laret Strasse freigespült. Im Zuge der Strassensanierung Laret wurde die Me-
teorwasserleitung auf eine Nennweite von 250 erstellt, in der darunterliegenden Böschung 
ist jedoch noch eine alte Leitung mit einer Nennweite von 125 vorhanden. Durch die gros-
sen Wassermassen kam es im Bereich der Reduktion zu einem Wasserstau und folglich 
zu einem Überlauf und Ausschwemmen der Böschung. 
 
Bei einer Besichtigung vor Ort zusammen mit dem Büro Schneider Ingenieure AG wurden 
die möglichen Instandsetzungsarbeiten besprochen. 
 
Die einfachste Variante ist, die Leitung einfach wieder einzugraben. Es ist jedoch zu er-
warten, dass sie dann bei einem nächsten Gewitter aufgrund der unterschiedlichen Nenn-
weiten wieder freigespült wird. Die Instandsetzung der Böschung benötigt ebenfalls einige 
Tage Arbeit mit einem Schreitbagger. Daher wird empfohlen, die gesamte Leitung bis zur 
Hauptstrasse (Trottoir Kantonsstrasse bei der Truo Brücke) freizulegen und die Leitung 
neu einzulegen. Mit Querriegeln soll die Leitung entlang des Grabens gesichert werden.  
 
Die Kosten für die zweite Variante betragen gemäss Schätzung zwischen CHF 25'000.00 
und CHF 27'000.00. 
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Der Gemeindevorstand entscheidet, die gesamte Leitung freizulegen und die Meteorwas-
serleitung neu einzulegen. Zur Sicherung werden Querriegel eingebaut. Die Kosten wer-
den über die Abwasserrechnung abgebucht. 
 
Die Grundeigentümer werden über die Arbeiten informiert. 
 
 
Parkverbotsschild an der Ravaisch Strasse 

 
Im Bereich der Abzweigung von der Ravaisch Strasse in den Crestasweg parkieren immer 
wieder Autos auf der rechten Strassenseite. Für das Abbiegen in den Crestasweg wird 
jedoch die gesamte Strassenbreite benötigt. Die Anwohner beantragen daher, wieder ein 
Parkverbotsschild an der Kehre zum Crestasweg anzubringen. 
 
Der Gemeindevorstand beschliesst, entlang der Kehre von der Ravaisch Strasse in den 
Crestasweg ein Parkverbotsschild aufzustellen. Die Kosten dafür betragen gemäss vorlie-
gender Offerte der Signal AG CHF 398.00 (exkl. Lieferung). Darin enthalten ist ein Schild 
«Parkieren verboten» sowie ein Rohrrahmenständer inkl. Befestigung an die Mauer (Bride 
mit Mauerplatte). 
 
 
Bauarbeiten an Jakobi 

 
Bei der Gemeinde gingen Anfragen ein, ob am 25. Juli auf Baustellen gearbeitet werden 
darf, nachdem an Jakobi keine Prozession und auch kein Fest mehr stattfindet. 
 
Der Gemeindevorstand beschliesst, dass an Jakobi Bauarbeiten ausgeführt werden dür-
fen. In der Nähe der Kirche bzw. auf dem Weg zur Kirche sollen bis 11.00 Uhr keine lauten 
Arbeiten ausgeführt werden.  
 
Die betroffenen Bauherren werden entsprechend informiert. 
 
 
 
 
 
Samnaun, 06.08.2024/sp 
 


